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1.    Allgemeines 
 
1.1   Grundlagen / Geltungsbereich 
 
 Das Reglement CC Prüfungen  (unter dem Patronat OKV) regelt die Voraussetzungen und 

die Durchführung von CC-Prüfungen  (unter dem Patronat OKV), die als offizielle Prüfungen 
der Kat. B1 – B3  gemäss CCR des Schweizerischen Verbandes für Pferdesport (SVPS) in 
der jeweils gültigen Fassung durchgeführt werden. 

 
 
2.    Organisatorische Bestimmungen 
 
2.1   Verantwortlichkeiten / Trägerschaft 
 
 Die Prüfungen werden unter der Verantwortung des Ressort CC sowie des Technischen 

Delegierten (TD) durchgeführt. 
 
2.2   Ausschreibungen / Anmeldungen 
 
 Der Veranstalter erstellt die Ausschreibung gemäss Reglement und lässt diese durch den 

Ressortchef CC nach Rücksprache mit dem TD genehmigen. 
 
2.3   Nenngeld 
 
 Gemäss CCR. 
 
2.4   Preise / Preisverteilung 
 
 Preise in den Qualifikationsprüfungen werden durch den Veranstalter gemäss CCR 

ausgerichtet. 
 
2.5   Beiträge OKV 
 

Der OKV unterstützt Prüfungen gemäss diesem Reglement mit einem vom Vorstand 
festgelegten finanziellen Beitrag. 
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3.    Bestimmungen betreffend Reiter und Pferd 
 
3.1   Zulassung Reiter und Pferd 
 
 Startberechtigt an CC-Prüfungen der Kategorie B1, B2 und B3 sind alle Reiter, die Mitglied 

eines dem OKV angeschlossenen Vereins sind. Es ist dem Veranstalter freigestellt, Reiter 
starten zu lassen, welche nicht Mitglied eines OKV-Vereins sind. 

 
 Ferner hat der Organisator das Recht, Beschränkungen zur Teilnahme an den B1, B2 und 

B3-Prüfungen festzulegen. 
 
 
4.    Prüfungen 
 
4.1   Beschreibung der Prüfungen 
 
 Die CC-Prüfungen der Kategorie B2 und B3 werden gemäss Reglement CCR des SVPS 

durchgeführt. 
 
 
5.    Beurteilung 
  
5.1   Bewertung der einzelnen Disziplinen 
 
 Gemäss CCR 
 
 
6.    Inkrafttreten 
 
 Dieses Reglement wurde am 9.12.2006 durch den Vorstand OKV verabschiedet und tritt am 

1.1.2007 in Kraft. 
 


